
Aufgrund Art. 22, Art. 23, Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) und des Be-
schlusses des Gemeinderats vom 02.12.2014 erlässt die Gemeinde Leidersbach folgende 
 
 
 

Benutzungssatzung für die Freizeitanlage  
im Ortsteil Roßbach 

 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Satzung / Öffentliche Einrichtung 

 
(1) Die Gemeinde Leidersbach hat eine Freizeitanlage in der Flurabteilung „Obere Sandkaute“ im 

Ortsteil Roßbach errichtet. Die Einrichtung befindet sich auf einer Teilfläche von ca. 18.000 m² 
der Fl.Nr. 2786 in der Gemarkung Roßbach. Hierzu gehören auch die Stellplätze auf Fl.Nr. 2784 
der Gemarkung Roßbach. Die Freizeitanlage wird hiermit als öffentliche Einrichtung der Ge-
meinde Leidersbach im Sinne von Art. 21 GO gewidmet und in Zukunft als solche betrieben. 
 

(2) Die Freizeitanlage besteht aus: 
a) einem Amphitheater mit einer Sitzgelegenheiten aus Gabionen, Bühne und Garderobenge-

bäude, 
b) einer Blockhütte aus Holz mit Sanitäreinrichtungen, 
c) zwei Hügel für Mountainbiker, 
d) drei Grillplätzen, die in Buchtenform ausgebildet sind, 
e) einem Stellplatz für einen Toilettenwagen, 
f) einem Stellplatz für einen erweiterten Stromanschluss sowie 
g) den 37 Stellplätzen an den Zufahrtswegen. 

 
(3) Die Freizeitanlage dient insbesondere der Umsetzung von örtlichen und überörtlichen Veranstal-

tungen von Vereinen, Privatpersonen und sonstigen Dritten, der Erholung und dem Naturge-
nuss, den Mountainbikern und Wanderern. Politische Veranstaltungen sind unzulässig und wer-
den vom Widmungsumfang nicht erfasst.  

 
 

§ 2 
Anmeldung und Nutzungsvertrag 

 
(1) Wer eine Nutzung der Freizeitanlage oder auch Teile für Veranstaltungen beabsichtigt, hat dies 

rechtzeitig im Voraus bei der Gemeindeverwaltung anzumelden. Der Veranstalter hat dabei 
mindestens eine verantwortliche Person zu benennen, die für die Nutzung und die Durchfüh-
rung der Veranstaltung verantwortlich zeichnet. 
 

(2) Mit Abschluss des Nutzungsvertrages und der Einzahlung der Kaution entsteht der Nutzungsan-
spruch. Er kann widerrufen werden wenn die Kaution nicht spätestens eine Woche vor der Ver-
anstaltung bei der Gemeinde eingezahlt wurde. 

 
 
 
 
 



§ 3 
Hausrecht, Anordnungen sowie Platzverbote und -verweise 

 
(1) Das Hausrecht auf der Freizeitanlage übt die Gemeinde Leidersbach aus. Sie wird dabei durch ihr 

Personal vertreten. Die Übertragung des Hausrechtes auf Dritte ist zulässig. 
 

(2) Soweit eine Veranstaltung stattfindet, wird das Hausrecht im Rahmen des Nutzungsvertrages an 
den Veranstalter übertragen. Näheres regelt der Nutzungsvertrag. 

  
(3) Den zur Einhaltung der Vorgaben des § 5 sowie den zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und 

Ordnung auf der Freizeitanlage ergehenden Anordnungen von Gemeindebediensteten ist von al-
len Besuchern unverzüglich Folge zu leisten. 

 
(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt oder aufgrund dieser Satzung ergangenen 

Anordnungen zuwiderhandelt, kann von der Gemeinde Leidersbach bzw. von einer von ihr be-
auftragten Person von der Freizeitanlage verwiesen werden.  
 

(5) Absatz 4 gilt entsprechend für Platzverbote, durch die das Betreten der Freizeitanlage ganz oder 
für einen bestimmten Zeitraum untersagt werden kann. 

 
 

§ 4 
Zugänglichkeit der Freizeitanlage 

 
(1) Die Freizeitanlage ist grundsätzlich für jedermann zugänglich. Eine eventuell erforderliche vo-

rübergehende Schließung kann ortsüblich bekanntgemacht werden und ist durch einen entspre-
chenden Hinweis im Zugangsbereich für etwaige Nutzer zu kennzeichnen. 
 

(2) Der Zugang kann eingeschränkt werden, wenn Veranstaltungen stattfinden, für die ein Eintritt 
erhoben wird. Die Zuständigkeit für die entsprechenden Kontrollen liegt dann beim Veranstal-
ter. Näheres regelt der Nutzungsvertrag. 

 
 

§ 5 
Verhalten auf der Freizeitanlage 

 
(1) Alle Benutzer haben sich auf der Freizeitanlage so zu verhalten, dass Störungen und Belästigun-

gen anderer möglichst vermieden werden, die Einrichtungen nicht beschädigt oder verunreinigt 
werden und ein ordnungsgemäßer Betrieb der Freizeitanlage gewährleistet ist. 
 

(2) Auf der Freizeitanlage ist insbesondere untersagt: 
a) das Errichten von offenen Feuerstellen außerhalb ausgewiesener Grillplätze,  
b) die Verwendung von Musikgeräten oder Instrumenten in störender Lautstärke,  
c) das unbefugte Errichten, Aufstellen oder Anbringen von Gegenständen, insbesondere Wer-

beeinrichtungen und Plakate, 
d) der Verkauf von Waren aller Art einschließlich der Abgabe von Speisen und Getränken, aus-

genommen bei Veranstaltungen, 
e) der Gebrauch von Schieß-, Wurf- und Schleudergeräten, 
f) das Befahren der Anlage mit Kraftfahrzeugen aller Art außerhalb der ausgebauten Wege, 
g) die Sitzbänke vom Aufstellort zu entfernern, 
h) Pflanzen oder Pflanzenteile abzureißen, abzuschneiden oder auf sonstige Weise zu beschä-

digen. 



 
(3) Ausnahmen von den Verboten nach Absatz 2 können im Rahmen des Nutzungsvertrags festge-

legt werden. 
 
 

§ 6 
Benutzung der Parkplätze 

 
(1) Fahrzeuge dürfen grundsätzlich nur auf den dafür vorgesehenen Parkplätzen abgestellt werden. 

Das Parken entlang der Zuwegungen ist nur im Sinne der Straßenverkehrsordnung zulässig. Es ist 
eine Mindestfahrbahnbreite von 3,00 m für den Rettungsdienst freizuhalten. 
 

(2) Der Veranstalter hat durch Stellung eines Ordnungsdienstes für das ordnungsgemäße Parken 
Sorge zu tragen. Widerrechtlich parkende Fahrzeuge sind nötigenfalls abschleppen zu lassen. 

 
 

§ 7 
Haftung 

 
(1) Die Benutzung der Freizeitanlage geschieht grundsätzlich auf eine Gefahr der Benutzer bzw. von 

deren Erziehungsberechtigten, die die gebotene Achtsamkeit und Sorgfalt anzuwenden und ins-
besondere entsprechende Hinweise der Gemeinde Leidersbach zu beachten haben. 
 

(2) Die Gemeinde Leidersbach haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der Freizeitanlage 
ergeben nur dann, wenn einer Person, derer sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen bedient, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Insbesondere haftet die Gemeinde 
nicht für Schäden die Benutzern durch Dritte zugefügt werden. 

 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Leidersbach, den 09.01.2015 
Gemeinde Leidersbach 
 
gez.    (Siegel) 
 
W ö r l  
1. Bürgermeister 


